






 
Antragsname: Neustrukturierung des Bezirksvorstands  

Antragsstellend: Der Bezirksvorstand  

Antragstext:  

Die 16. Bezirksdelegiertenkonferenz der Bezirksschüler:innenvertretung Bonn-Rhein-Sieg 
möge beschließen, dass…  

a) §5 der Satzung wie folgt neu gefasst wird:  
§5 Der Bezirksvorstand  

§5.1 Der Bezirksvorstands ist das ausführende Organ der BSV. Er koordiniert die 
Arbeit und vertritt die BSV in der Öffentlichkeit.  

§5.2 Dem Bezirksvorstand gehören bis zu zehn Bezirksvorstandsmitglieder an.  

§5.3 Die Mitglieder des Bezirksvorstands sind gleichberechtigt und haben 
bei Abstimmungen innerhalb des Bezirksvorstands jeweils eine Stimme.  

§5.4 Der Bezirksvorstand wählt aus seiner Mitte drei koordinierende  
Bezirksvorstandsmitglieder, welche die gemeinschaftliche Vorstandsarbeit 
koordinieren und überblicken. Diese sind ausdrücklich nicht in ihren Befugnissen 
höhergestellt.  

§5.5 Der Bezirksvorstand ist dazu berechtigt, seine Arbeit selbstständig 
in Verantwortungsbereichen zu organisieren.  

§5.6 Mindestens 50% der Bezirksvorstandsmitglieder müssen nicht-cis-männlich sein. 
Bei einer ungeraden Anzahl von Vorstandsmitgliedern berechnet sich die Anzahl 
weiblicher (nicht-cis-männlicher) Vorstandsmitglieder wie folgt: Anzahl der 
Vorstandsmitglieder – 1/ 2  

§5.7 Die Vorstandsmitglieder müssen zum Zeitpunkt ihrer Wahl Schüler:innen in 
der Bundesstadt Bonn oder dem Rhein-Sieg Kreis sein.  

§5.8 Der Bezirksvorstand ist dazu angehalten, in regelmäßigen 
Abständen Bezirksvorstandssitzungen abzuhalten.  

§5.9 Der Bezirksvorstand ist der Bezirksdelegiertenkonferenz zur 
Rechenschaft verpflichtet.  

§5.10 Der Bezirksvorstand ist befugt, arbeitswillige Schüler:innen zu kooptieren. Sie 
sind dem Bezirksvorstand zur Rechenschaft verpflichtet.  

§5.11 Die Landesdelegierten und Ausschussmitglieder sind, sofern sie nicht 
bereits gewählte Mitglieder des Bezirksvorstands sind, mit ihrer Wahl gleichzeitig 
in den Bezirksvorstand kooptiert.  

§5.12 Der Bezirksvorstand wählt aus seiner Mitte zwei Finanzbeauftragte, die 
die Finanzen der BSV verwalten. Diese sind dem Bezirksvorstand und der 
Bezirksdelegiertenkonferenz zur Rechenschaft verpflichtet. 

 
 
b) §3 der Satzung wie folgt angepasst wird: 



§ 3 - Gliederung der BSV  

§3.1 Die Organe der BSV sind:  

· die Bezirksdelegiertenkonferenz (BDK)  
· der Bezirksvorstand (BeVo)  
· die Geschäftsführung (Gefü)  

§3.2 Die BSV ist in folgenden Gremien vertreten:  

· Kinder- und Jugendring Bonn  
· Jugendhilfeausschuss des Rhein-Sieg-Kreises  
· Landesdelegiertenkonferenz der Landesschüler:innenvertretung NRW 
· Schulausschuss Bonn  
· Schulausschuss Bornheim  
· Schulausschuss Eitorf  
· Schulausschuss Siegburg  

§3.3 Ämter innerhalb der BSV sind:  

· Bezirksschüler:innensprecher:in (BSSP)  
· stellv. Bezirksschüler:innensprecher:in Bonn (stellv. BSSP Bonn)  
· stellv. Bezirksschüler:innensprecher:in Rhein-Sieg (stellv. BSSP Rhein-Sieg) 
· zwei Finanzreferenten (FinRef)  
· fünf Beisitzer:innen  
· zwei Kassenprüfer:innen  
· bis zu zehn Bezirksvorstandsmitglieder (BeVoMi)  
· bis zu drei Bezirksverbindungslehrer:innen (BeVeLe) 

 
 
c) §6 der Satzung ersatzlos gestrichen wird.  

Antragsbegründung:  

Die Bezirksschüler:innenvertretung Bonn-Rhein-Sieg existiert seit der Fusionierung 
der BSVen Bonn und Rhein-Sieg im Jahre 2021. Seitdem hat sich die Art und Weise 
der überregionalen Schüler*innenvertretungsarbeit sehr gewandelt.  

Hierarchische Strukturen innerhalb eines Vorstands sind aus der Zeit gefallen. Sie sorgen 
- wie in der Vergangenheit (bspw. Legislatur 2024/2025) zu spüren war - zu 
Machtkonzentrationen, welche eine BSV lähmen oder gar komplett arbeitsunfähig machen 
können.  

Konkret anzuführen ist hier unter anderem, dass das Stattfinden der  
Bezirksvorstandssitzungen in der Vergangenheit immer wieder von der Anwesenheit 
einzelner Personen (konkret des:der Bezirksschüler:innensprecher:in) abhängig 
war.  

Die Abschaffung der Geschäftsführung als Organ der BSV ist hierbei mit der Einführung 
der koordinierenden Bezirksvorstandsmitglieder nach Vorbild der BSV Düren der 
folgerichtige Schritt. Auch hier wurde sich beim Verfassen dieses Antrags bewusst für eine 



ungerade Anzahl an Personen im Amt entschieden, um einer ausschließlich zweiseitigen 
Kommunikation zwischen den Gewählten vorzubeugen und eine mehrseitige Koordination 
der Bezirksvorstandsarbeit zu fördern.  

Ein Vorteil der koordinierenden Bezirksvorstandsmitglieder, welche bewusst aus der Mitte 
eines gleichberechtigten Vorstands von eben jenem selbst gewählt werden, ist, dass der 
Vorstand seine Arbeit besser eigenständig organisieren und je nach Veränderung der 
Lebenssituationen o.ä. einzelner die Zuständigkeiten neu verteilen kann.  

Eine vertrauensvolle Vorstandsarbeit gewinnt hiermit an noch höherem Stellenwert.  

Der Vorstand der Legislatur 2025/2026 erhofft sich mit diesem Antrag einen richtigen 
Schritt in eine noch bessere Schüler*innenvertretungsarbeit auf Bezirksebene und plädiert 
geschlossen für die mit diesem Antrag vorgeschlagenen Maßnahmen.  

Weitere Begründung erfolgt mündlich. 
  


